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Bescheid 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Mag. Achmed 

Ghazal, Wirtschaftstreuhänder, 8010 Graz, Heinrichstraße 22, vom 11. Mai 2010 gegen den 

Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 18. Dezember 2009 betreffend Umsatzsteuer für 

2007 entschieden: 

Die Berufung wird gemäß § 273 Abs. 1 BAO als unzulässig zurückgewiesen. 

Begründung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat in der Entscheidung UFS 02.01.2012, RV/0335-G/11 u.a., 

der Berufung des Berufungswerbers betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich 

Umsatzsteuer für 2007 Folge gegeben. – Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die 

dortigen Entscheidungsgründe verwiesen.  

Gemäß § 273 Abs. 1 lit. a BAO hat die Abgabenbehörde eine Berufung durch Bescheid 

zurückzuweisen, wenn die Berufung nicht zulässig ist.  

Nicht zulässig ist eine Berufung zB bei Beseitigung des angefochtenen Bescheides aus dem 

Rechtsbestand (vgl. Ritz, BAO4, § 273 Tz 2).  

Gemäß § 307 Abs. 3 BAO tritt das Verfahren durch die Aufhebung des die Wiederaufnahme 

des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden Bescheides in die Lage zurück, in der es sich 

vor seiner Wiederaufnahme befunden hat. Somit scheidet ex lege der neue Sachbescheid aus 

dem Rechtsbestand aus, und der alte Sachbescheid lebt wieder auf (vgl. Ritz, BAO4, § 307 

Tz 8).  

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=273&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=273&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=307&dz_VonAbsatz=3
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Zurückweisungsbescheide der Abgabenbehörde zweiter Instanz sind verfahrensrechtliche 

Bescheide (keine Berufungsentscheidungen iSd § 289 Abs. 2 BAO) (vgl. Ritz, BAO4, § 273 

Tz 29).  

Im Ergebnis bedeutet dies für den vorliegenden Fall, dass auf Grund der o.a. (ersatzlosen) 

Aufhebung des Wiederaufnahmsbescheides hinsichtlich Umsatzsteuer für 2007 auch der damit 

verbundene Sachbescheid: Umsatzsteuer für 2007 aus dem Rechtsbestand ausgeschieden 

ist – mit dem im Spruch ersichtlichen Ergebnis.  

Graz, am 2. Jänner 2012 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=289&dz_VonAbsatz=2

